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Sehr geehrte Hundebesitzer!

Der Schlosspark Laxenburg ist euro-

paweit der einzige Naturpark, wo es 

Ihnen möglich ist, mit Ihrem Hund 

erholsame Stunden zu verbringen. 

Wir zählen auf das verständnisvolle 

Miteinander aller Parkbesucher – im 

Sinne der geltenden Parkordnung.

Der Schlosspark Laxenburg umfasst 

eine Fläche von ca. 280 Hektar. Im 

gesamten Areal gibt es eine vielfäl-

tige Fauna und Flora. Unser Park ist 

deshalb nicht nur unter Denkmal-

schutz, sondern auch zur Gänze als 

Natura 2000 Gebiet ausgewiesen. 

Vielleicht ist Ihnen auch bekannt, 

dass der Schlosspark als Jagdgebiet 

besonderer Hege und Pflege unter-

liegt, aber auch den Bestimmungen 

des Jagdgesetzes. Der Wildbestand 

im Schlosspark besteht neben un-

zähligen (seltenen) Vogelarten auch 

aus einer großen Anzahl an Nieder-

wild sowie Rehen im Wildwechsel.  

In den vergangenen Monaten wur-

den von unser Parkaufsicht und der 

Jagdaufsicht leider vermehrt verletz-

te Wildtiere, insbesondere Jungtiere, 

aufgefunden,  wobei einigen davon 

der Gnadenschuss gegeben werden 

musste. Die Gründe dafür sind 

Hundebisse oder auch das Verenden 

von (Jung-)Wild nach Hetzattacken 

durch freilaufende Hunde.



Geschätzte Hundebesitzer, durch 

das Führen Ihres vierbeinigen 

Begleiters an der Leine zeigen Sie 

Ihre Verantwortung im Zusammen-

leben von Mensch und Tier. Sie 

zeigen den gebotenen Respekt vor 

Menschen, die Angst vor Hunden 

haben. Sie achten den natürlichen 

Lebensraum des Wildbestandes im 

Park. Sie leisten Ihren persönlichen 

Beitrag zu einem positiven Bild der 

Hundehaltung.

Appellieren Sie aber auch an jene 

wenigen unvernünftigen Hundebe-

sitzer, die durch ihr rücksichtsloses 

Verhalten die Diskussion über 

ein allgemeines Hundeverbot im 

Schlosspark laufend herausfordern! 

Wir danken für Ihr Verständnis, 

wünschen Ihnen mit Ihrem vierbei-

nigen Freund viel Freude und einen 

angenehmen, erholsamen und 

schönen Aufenthalt im Schlosspark 

Laxenburg!

Mit (hunde-) freundlichen Grüßen

Ihre Schloss Laxenburg  

Betriebsgesellschaft mbH.

Die Schloss Laxenburg Betriebsgesellschaft mbH.

weist nachdrücklich auf die bestehende –  

ausnahmslos geltende – Leinenpflicht im gesamten 

Areal des Schlossparks Laxenburg hin. 

Hinweis: Mit dem Erwerb der Eintrittskarte akzeptiert jeder Besucher 

die geltende Parkordnung. Damit verbunden also auch die Leinenpflicht 

für Hunde. Ein Verstoß gegen die Parkordnung hat einen Verweis vom 

Gelände und mögliche rechtliche Schritte zur Folge !



Gedanken und Verhaltensempfehlungen für Gäste  
in vierbeiniger Begleitung im Schlosspark Laxenburg

	 Der Schlosspark Laxenburg ist ein Naturpark mit vielfältiger Fauna  
und Flora.

	 Neben dem Status Denkmalschutz und Natura 2000 Gebiet ist der 
Schlosspark auch ein Jagdgebiet mit einer großen Anzahl an Nieder-
wild, Rehen und Vogelarten.

	 Auf den 280 Hektar Parkfläche erholen sich an schönen Tagen  
unzählige Besucher.

	 Zum angenehmen Miteinander aller Parkbesucher gilt eine Park-
ordnung.

	 Für das Mitführen von Hunden besteht ausnahmslos Leinenpflicht 
im gesamten Park.

	 Akzeptieren Sie bitte, dass es Menschen gibt, die vor Hunden Angst 
haben.

	 Haben Sie Verständnis dafür, dass manche Mitmenschen tierischen 
Eigenschaften einfach skeptisch gegenüber stehen.

	 Der Mensch denkt, der Hund handelt! 

	 Leisten Sie durch rücksichtsvolles und vorbildhaftes Verhalten Ihren 
persönlichen Beitrag im Sinne des Zusammenlebens zwischen 
Mensch und Tier.

	 Weisen Sie andere Hundehalter auf ein von Ihnen festgestelltes 
Fehlverhalten hin. Appellieren Sie an die Solidarität dieser Hunde
besitzer!

	 Unsere Parkaufsicht ist angewiesen, die Einhaltung der Parkordnung 
zu überwachen. Bitte halten Sie sich an die Anweisungen. 

Bitte berücksichtigen Sie,

dass Sie mit dem Erwerb der Eintrittskarte die geltende Parkordnung  

akzeptieren. Damit verbunden die Leinenpflicht für Hunde. 

Ein Verstoß gegen die Parkordnung hat einen Verweis vom Gelände und 

mögliche rechtliche Schritte zur Folge!

Der Schlosspark Laxenburg –  
Oase der Erholung für Mensch und Tier


